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   Reglement 
 
 

1. Der Schulrat der Primarstufe Pfeffingen erlaubt den 
Schülerinnen und den Schülern pro Schuljahr vier Jo-
kerhalbtage für persönliche Bedürfnisse freizuhalten, 
sofern keine Einschränkungen gemäss Ziffer 7 vorlie-
gen. 
 

2. Diese Regelung gilt nicht für die Abwesenheit infolge 
von Krankheit, Unfall, Todesfall in der Familie, Arzt- 
oder Zahnarzttermine des Kindes, sofern deren Be-
such nicht ausserhalb der Schulzeit möglich ist. 

 

3. Der verpasste Schulstoff muss in Absprache mit den 
Lehrpersonen umgehend aufgearbeitet werden. Die 
Verantwortung dafür liegt bei den Eltern (Unterlagen 
beschaffen, Hefte nachführen, Fragen klären etc.). 

 

4. Die nicht bezogenen Jokertage verfallen am Ende 
des Schuljahres (keine Kumulation über das Schuljahr 
hinaus möglich). 

 

5. Die Eltern melden der Lehrperson die beabsichtigte 
Absenz spätestens eine Woche vorher schriftlich an. 
Die Klassenlehrperson ist für die Einhaltung des Regle-
ments verantwortlich und bewilligt die Jokertage. 

Gegen den Entscheid der Klassenlehrperson kann 
keine Einsprache erhoben werden. 

 
6. Sind andere Lehrpersonen von der Absenz betrof-

fen, ist die Klassenlehrperson für deren Information 
verantwortlich. In KLAPP werden die bezogenen Jo-
kertage festgehalten.  

 

7.  Der Jokertag kann nicht bezogen werden: 
 

7.1    wenn die Klassenlehrperson wegen nicht Erfül-
lens des Punktes 2 nicht zustimmen kann. 

 

7.2   wenn für den vorgesehenen Termin ein Test / 
eine Prüfung bereits angesagt wurde. 

 

7.3    wenn Lager stattfinden.  
 

8. Urlaubsgesuche müssen vier Wochen vorher schrift-
lich an die Schulleitung gestellt werden. Es gelten 
Ziff. 3 und 7. 

 

9.  Bei Urlaubsgesuchen werden die Jokertage ange-
rechnet, sind also allenfalls für das bestehende 
Schuljahr aufgebraucht. 

 

 
 

Gesuch Jokertage  
 

 
Jokertage werden über KLAPP angemeldet und genehmigt. 
 
 
 
Urlaubsgesuch 
 
Urlaubsgesuch à schriftliches Gesuch an die Schulleitung: 

   mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Urlaub. 
 


